
 
 
 

 
Stadt Bad Neustadt a. d. Saale 

 
Ihr persönlicher Kontakt zum Steueramt: 

 

Telefon: 09771/9106-211 
E-Mail: steueramt@bad-neustadt.de 

 

Dienstgebäude städtische Finanzverwaltung: 
Alte Pfarrgasse 3 (Bildhäuser Hof) 
2. Obergeschoss, Zimmer-Nr. 304 

Finanzverwaltung - Steueramt 

Rathausgasse 2 

97616 Bad Neustadt a. d. Saale 

 
Ummeldung zur Hundesteuer / Wechsel Hundehalter/-in 1) 
 

1. Angaben zur abgebenden Hundehalterin / zum abgebenden Hundehalter: 

Name Vorname 

            
Straße, Hausnummer PLZ Ort 

                  

Telefonnummer / E-Mail3) für Rückfragen Debitor     /     Objekt 

      D                    HU 

 

2. Angaben zur neuen Hundehalterin / zum neuen Hundehalter: 

Name Vorname Geburtsdatum 

                  
Straße, Hausnummer PLZ Ort 

                  

Telefonnummer E-Mail 3) 

            

 

3. Angaben zum Hund / zur Hundehaltung: 

Hunderasse (bei Mischlingen mind. eine beteiligte Rasse angeben) Wurfdatum: 

         .    .      
Hundename Farbe Geschlecht 

            ☐ weiblich    ☐ männlich 

Ist Ihr Hund ein Kampfhund nach § 6 HStS? Wenn Ja  Abs. 3: Liegt eine Bescheinigung vor? 

☐ Nein!   ☐ Ja  Abs. 2 ☐ / Abs. 3 ☐ ☐ Nein    ☐ Ja (Nachweis beilegen!) 

Der Wechsel der Hundehaltung erfolgt zum       . 

Die bisherige Steuermarke      

 ☐ ist vorhanden und wird übernommen. 

 ☐ ist nicht mehr vorhanden. Die Zuteilung einer neuen Steuermarke wird beantragt. 
 
 

Die Hundesteuer soll mittels Lastschrift vom Bankkonto des neuen Hundehalters eingezogen wer-

den: ☐ Ja.  Bitte SEPA-Basislastschriftmandat ausgefüllt beilegen! ☐ Nein. 
 

Ich versichere, dass alle Hunde steuerlich gemeldet sind und ich die Angaben dieser Ummeldung 
wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe:2)

 

 
   
Datum  Unterschrift neue Hundehalterin / neuer Hundehalter 
 

1) Hinweis nach Art. 16 Bayerisches Datenschutzgesetz: Rechtsgrundlage für die Erhebung dieser Daten ist § 12 Hundesteuersatzung Stadt Bad 
Neustadt a. d. Saale in der gültigen Fassung i. V. m. Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 Bst. a Kommunalabgabengesetz i. V. m. § 90 Abgabenordnung. 

 

2) Unrichtige oder unvollständige Angaben können nach Art. 14 und 15 Kommunalabgabengesetz mit einer Abgabenhinterziehung oder leichtfer-
tigen Abgabenverkürzung bestraft werden, wenn dadurch Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt werden. 

 

3) Mit der Angabe einer E-Mail-Adresse stimmen Sie einer Kontaktaufnahme in elektronischer Form zu. Bescheide und Nachrichten mit vertrauli-
chen Informationen erhalten Sie weiterhin ausschließlich auf dem Postweg. 

 
 

Interne Vermerke der Verwaltung: 

Hundesteuermarke-Nr. _________  ☐ bereits vorhanden.  ☐ neu zugeteilt und übermittelt am ___________________ . 

Debitor_____________ Objekt ________   Beginn/Betrag: _____________ / ________  Sachbearbeiter/-in: ______ 
 


